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Kunst: im Forum
Elsdorf: Vernissage mit Bildermacher Bernhard Becker am 18. Oktober
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Bekanntmachung

der Satzungder Satzungder Satzungder Satzungder Satzung
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungs-
gebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Els-gebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Els-gebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Els-gebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Els-gebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Els-

dorf vom 24.09.2024dorf vom 24.09.2024dorf vom 24.09.2024dorf vom 24.09.2024dorf vom 24.09.2024

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022, der §§ 3 und 4 des
Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975
(GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.11.2016 und der
§§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15.12.2022 hat der Rat der Stadt Elsdorf in seiner Sitzung am
10.09.2024 folgende Satzung beschlossen:

Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der
Satzung die Form der männlichen Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform auf alle Ge-
schlechter bezieht.

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Inhalt der ReinigungspflichtInhalt der ReinigungspflichtInhalt der ReinigungspflichtInhalt der ReinigungspflichtInhalt der Reinigungspflicht

(1) Die Stadt Elsdorf betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr
gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb
der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landesstraßen,
Radschnellverbindungen des Landes und Kreisstraßen jedoch nur der
Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung
nicht nach §§ 2 ff. dieser Satzung den Grundstückseigentümern über-
tragen wird. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so
tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung
der Gehwege und der Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet
die Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene
oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Ge-
fährdung des Verkehrs darstellen können. Die Reinigungspflicht der
Gemeinde beinhaltet als Winterwartung insbesondere das Schnee-
räumen sowie das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der ver-
kehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang der
Reinigungspflichten der Anlieger ergeben sich aus den §§ 2 - 4 dieser
Satzung.

(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten
- alle selbstständigen Gehwege
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO)
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch Fußgänger

vorgesehenen Straßenteile sowie
- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßenrand bei

allen Straßen und Straßenteilen, deren Benutzung durch Fußgän-
ger vorgesehen oder geboten ist, insbesondere in verkehrsberu-
higten Bereichen (Zeichen 325/326 StVO) und Fußgängerberei-
chen (Zeichen 242/243 StVO).

(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte übrige Straßen-
oberfläche, also neben den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der
Straße insbesondere auch die Trennstreifen, befestigten Seitenstrei-
fen, die Bankette, die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Übertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die GrundstückseigentümerÜbertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer

(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenverzeichnis besonders kennt-
lich gemachten Fahrbahnen und Gehwege wird in dem darin festge-

legten Umfang und Zeitraum den Eigentümern der an sie angrenzen-
den und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Das Straßen-
verzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche
Erklärung gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung die Reini-
gungspflicht übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversi-
cherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit widerruflich
und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht.

(3) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des
Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen oder Abfall unver-
züglich zu beseitigen, befreit den Reinigungspflichtigen nicht von
seiner Reinigungspflicht.

§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Umfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen StraßenreinigungspflichtUmfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht

(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Straßenmit-
te. Ist nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger
vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Stra-
ßenfläche.

(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die übrigen Gehwege
in ihrer gesamten Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst
unabhängig vom Verursacher auch die Beseitigung von Unkraut und
sonstigen Verunreinigungen.

(3) Fahrbahnen und Gehwege sind innerhalb der letzten drei Tage des nach
§ 2 Abs. 1 festgelegten Reinigungszeitraums zu säubern. Belästigen-
de Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind nach
Beendigung der Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der
Abfallbeseitigungsbestimmungen zu entsorgen. Laub ist unverzüglich
zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Umfang der übertrUmfang der übertrUmfang der übertrUmfang der übertrUmfang der übertragenen agenen agenen agenen agenen WinterwWinterwWinterwWinterwWinterwartungspflichtartungspflichtartungspflichtartungspflichtartungspflicht

 (1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m von Schnee freizuhalten.
Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die
Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätz-
lich verboten ist; ihre Verwendung ist nur erlaubt
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in

denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinrei-
chende Streuwirkung zu erzielen ist,

b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen,
Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstre-
cken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.

(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse
müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte
bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein
gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewähr-
leistet ist.

(3) Ist die Winterwartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Eis- und
Schneeglätte
- gekennzeichnete Fußgängerüberwege
- Querungshilfen über die Fahrbahn und
- Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßen-

kreuzungen oder -einmündungen
jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende
Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind. § 3 Abs. 1
Satz 2 der Satzung gilt entsprechend.

(4) In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 bis 20.00
Uhr) gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich
nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte
zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene
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Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis
9.00 Uhr) zu beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn
grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand so
zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr
als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben und
begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden
Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel
enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläu-
fe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und
Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht
auf die Straße geschafft werden.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
BenutzungsgebührenBenutzungsgebührenBenutzungsgebührenBenutzungsgebührenBenutzungsgebühren

Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentli-
chen Straßen Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NRW. Den Kostenanteil, der auf das
allgemeine öffentliche Interesse an der Reinigung sowie auf die Reinigung
der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht
besteht, trägt die Gemeinde.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Gebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und GebührensatzGebührenmaßstab und Gebührensatz

(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)(Frontmetermaßstab)

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten eines Grundstücks
entlang der gereinigten Straße, durch die das Grundstück erschlossen
ist (Frontlängen nach Berechnungsmetern), und die nach Straßenart,
Umfang und Häufigkeit der Reinigung bestimmte Reinigungsklasse
gemäß dem anliegenden Straßenverzeichnis.

(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die mit der Straßen-
grenze gleich verlaufen (angrenzende Fronten) und die ihr zugewandt
sind (zugewandte Fronten). Zugewandte Fronten sind die Seiten und
Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die in gleichem Ab-
stand oder in einem Winkel von weniger als 45° zur Straßengrenze
verlaufen. Grenzt eine Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr
nur teilweise zugewandt, so werden die Frontlängen zugrunde gelegt,
die sich bei gedachten Verlängerungen der Straße in gerader Linie
ergeben würden. Keine zugewandten Seiten sind die hinter angren-
zenden und zugewandten Fronten liegenden Seiten.

(3) Danach zu berücksichtigende angrenzende und zugewandte Fronten
sind zu addieren.
Wird ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße
erschlossen, sind der Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten
zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand oder in einem Winkel von
weniger als 45° zu einer gedachten geradlinigen Verlängerung der
Straße verlaufen. Bei der Feststellung der Grundstücksseiten werden
Bruchteile eines Meters bis zu 0, 50 m einschließlich abgerundet und
über 0, 50 m aufgerundet.

(4) Die Benutzungsgebühr für die Straßenreinigung und/oder Winterwar-
tung je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich:
- in Reinigungsklasse SW: 1,06 €

(5) Die Benutzungsgebühr für die Winterwartung je Frontmeter (Absätze 1
bis 3) beträgt jährlich:
- in Reinigungsklasse W: 0,31 €

(6) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem anliegenden Straßenver-
zeichnis.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
GebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtigeGebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des
erschlossenen Grundstücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Ge-
samtschuldner.

(2) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn

des auf den Wechsel folgenden Monats gebührenpflichtig.
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte
der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen
festzustellen oder zu überprüfen.

§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der GebührEntstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den
Beginn der regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit
dem Ende des Monats, mit dem die regelmäßige Reinigung einge-
stellt wird.

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert
oder erhöht sich die Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Ände-
rung folgenden Monats. Bei einem Ausbleiben der turnusgemäßen
Straßenreinigung auf der gesamten Straße bis zu 12-mal im Jahr bzw.
bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen besteht
kein Anspruch auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheb-
lichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen parkender Fahrzeu-
ge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teil-
stück der Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen
Mängeln kann der Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis zum
Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveranlagung
schriftlich geltend gemacht werden.

(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen
Abgaben angefordert wird, kann ein späterer Fälligkeitszeitpunkt
angegeben werden.

(4) Die Gebühr entsteht am 01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
OrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeitOrdnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 1 der ihm auferlegten Reinigung der im anliegen-

den Straßenreinigungsverzeichnis, das Bestandteil dieser Sat-
zung ist, aufgeführten Fahrbahnen und Gehwege im darin festge-
legten Umfang oder Zeitraum nicht nachkommt

2. entgegen § 3 Abs. 1 der Verpflichtung, die Straße bis zur Fahrbahn-
mitte oder den Fällen, in denen auf der anderen Straßenseite kein
reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden ist, die gesamte Stra-
ßenfläche zu reinigen, nicht nachkommt

3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verpflichtung, selbstständige
Gehwege bis zur Fahrbahnmitte und in den Fällen, in denen auf
der anderen Straßenseite kein reinigungspflichtiger Anlieger vor-
handen ist und bei allen übrigen Gehwegen, die gesamte Stra-
ßenfläche zu reinigen, nicht nachkommt

4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 der Verpflichtung, unabhängig vom
Verursacher auch Unkraut und sonstige Verunreinigungen zu
beseitigen, nicht nachkommt

5. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verpflichtung, Fahrbahnen und
Gehwege innerhalb der letzten drei Tage des nach § 2 Abs. 1
festgelegten Reinigungszeitraums zu säubern, nicht nachkommt

6. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 3 Verunreinigungen nicht unverzüglich
nach Beendigung der Säuberung unter Berücksichtigung der Ab-
fallbeseitigungsbestimmungen entsorgt

7. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 4 Laub nicht unverzüglich beseitigt, obwohl
es eine Gefährdung des Verkehrs darstellt

8. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Gehwege nicht in einer Breite von 1,50
m von Schnee freihält

9. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 der Verpflichtung, bei Eis- und Schnee-
glätte zu streuen nicht nachkommt

10. entgegen § 4 Abs. 1 S. 2 bei Eis- und Schneeglätte Salz oder
sonstige auftauende Stoffe verwendet, soweit dies nicht wegen
besonderer klimatischer Ausnahmefälle (z.B. Eisregen), in denen
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durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende
Streuwirkung zu erzielen ist oder an gefährlichen Stellen an
Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder abgän-
gen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Geh-
wegabschnitten, erlaubt ist.

11. entgegen § 4 Abs. 2 an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel
oder für Schulbusse die Gehwege nicht so von Schnee freihält und
bei Glätte streut, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie
ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen
gewährleistet ist

12. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 der Verpflichtung, bei Eis- und Schnee-
glätte gekennzeichnete Fußgängerüberwege, Querungshilfen über
die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der
Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils bis
zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel
vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind, nicht nach-
kommt

13. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 bei Eis- und Schneeglätte gekennzeich-
nete Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und
Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Stra-
ßenkreuzungen oder -einmündungen jeweils die gesamte Fahr-
bahn zu bestreuen, wenn nur auf einer Straßenseite ein reini-
gungspflichtiger Anlieger vorhanden ist, wobei abstumpfende Mit-
tel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind, nicht
nachkommt

14. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 1 den in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr
(sonn- und feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefallenen Schnee und
entstandene Glätte nach dem Schneefall bzw. nach dem Entste-
hen der Glätte nicht unverzüglich beseitigt

15. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 2 nach 20.00 Uhr gefallenen Schnee bzw.
entstandene Glätte am folgenden Tag bis 7.00 Uhr (werktags) bzw.
9.00 Uhr (sonn- und feiertags) nicht beseitigt

16. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 3 den Schnee so lagert, dass der Fahr- und
Fußgängerverkehr mehr als unvermeidbar gefährdet oder behin-
dert wird

17. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 Baumscheiben und begrünte Flächen
mit Salz, salzhaltigen oder sonstigen auftauenden Mitteln be-
streut; Schnee, der solche auftauenden Mittel enthält auf ihnen
lagert

18. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 5 die Einläufe in Entwässerungsanlagen
und die Hydranten nicht von Eis und Schnee freihält oder

19. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 6 Schnee und Eis von Grundstücken auf

Stellenausschreibung
Bei der Stadt Elsdorf ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Stelle als Raumpfleger/in (w/m/d) 
Rathaus und Feuerwehrgerätehäuser 
Giesendorf und Oberembt befristet 
in Teilzeit (22,31 Stunden) zu besetzen. 
Die Eingruppierung erfolgt in die 
Entgeltgruppe 1, Stufe 2 TVöD 
(13,90 € Stundenlohn).

Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.elsdorf.de/karriere

die Straße schafft.
(2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 Euro bis

zu 1.000,00 € geahndet werden.
(3)  Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils gültigen Fassung. Zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorhe-
rigen Satzungen über die Straßenreinigung der Stadt Elsdorf und über die
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung in der Stadt
Elsdorf außer Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt ElsdorfSatzung der Stadt Elsdorf wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit
geltenden Fassung kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet o d e r
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

50189 Elsdorf, 24.09.2024
( Andreas Heller )
- Bürgermeister -

(Diese Bekanntmachung wird auch im Internet unter www.elsdorf.de;
Rubrik: Rathaus & Service -> Rathaus Service -> Amtliche Bekanntma-
chungen, veröffentlicht)

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Kunst hat in Elsdorf einen festen
Platz und ist durch die seit 2016
bestehende Ausstellungsreihe
„Kunst: im Forum“ eng mit dem
Forum:terra nova verbunden. Die
17. Auflage, zu der die Stadt Els-
dorf einlädt, wird vom Elsdorfer
Bildermacher Bernhard Becker
gestaltet.
Becker präsentiert seine Ausstel-
lung „Farbe trifft Struktur“. Die
Werke umfassen gegenständliche
Ansichten wie bekannte Bauwer-

ke oder fiktive Stadtkulissen. Er
widmet sich aber auch gerne or-
namentalen wie auch intuitiv ab-
strakten Bildern. Der studierte
Geograph und Inhaber einer Han-
delsagentur für Etiketten bringt
Acrylfarbe und Gipsputz mit un-
terschiedlichsten Techniken und
Hilfsmitteln auf die Leinwand.
Dabei entstehen oft überraschen-
de Effekte und Strukturen, die sich
zum Teil sogar ertasten lassen.
Becker, 1959 in Köln geboren, lebt
seit dem Jahre 1984 mit seiner
Familie in Elsdorf. Mit Malerei hat

Fortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der Titelseite
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Bergverwaltung
Die Abteilung Bergbau und Ener-
gie in NRW nimmt Meldungen/
Beschwerden über außergewöhn-
liche Belastungen
entgegen, die durch den Tagebau
bzw. tagebaubedingte Baumaß-
nahmen, wie Bohrstellen usw. ver-
ursacht werden. Sie ist rund um
die Uhr telefonisch erreichbar.
Während der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der BürozeitenWährend der Bürozeiten
Montag bis Donnerstag von 8.30
bis 16 Uhr

Freitag von 8.30 bis 14 Uhr
ist die Kontaktaufnahme wie folgt
möglich:
Abteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und EnergieAbteilung Bergbau und Energie
in NRWin NRWin NRWin NRWin NRW
Goebenstraße 25
44135 Dortmund
Tel.: 02931 82-0
Fax: 02931 82-3624
E-Mail:
registratur-do@bRA.nrw.de
Standort DürenStandort DürenStandort DürenStandort DürenStandort Düren

er sich in seiner Jugend einige
Jahre als Hobby beschäftigt.
Vornehmlich das Zeichnen von
Porträts mit Bleistift und Kohle
faszinierte Ihn in dieser Zeit.
Leider blieb dieses Hobby dann
im Laufe der Zeit auf der Strecke.
Erst ab 2018 und dann vor allem
in den „Corona-Jahren“ wandte
er sich wieder diesem Hobby zu

und entdeckte für sich die vielfäl-
tigen Möglichkeiten abstrakte
Strukturbilder mit Streich- und
Strukturputz auf Leinwand zu kre-
ieren.
So entstanden im Laufe der fol-
genden Jahre immer mehr abs-
trakte Bilder mit z.B. gegenständ-
lichen Ansätzen, wie fiktiven Dar-
stellungen von Skylines oder or-

namentalen Bildern und auch rein
experimentelle Bildkompositio-
nen. Aber auch den Bleistift hat
er wieder hervorgeholt und das
eine oder andere Bild gezeichnet.
Das alles führte dazu, dass jetzt
das „Bilder machen“ einen gro-
ßen Teil seines Lebens einnimmt.
Die Ausstellungseröffnung findet
am Freitag, den 18. Oktober, um

20 Uhr (Einlass 19:30 Uhr) im
Forum:terra nova (Nordrandweg /
Kerpener Straße, 50189 Elsdorf)
statt. Der Eintritt ist frei. Im An-
schluss sind die Werke zu den Öff-
nungszeiten der Gastronomie im
Forum noch bis zum Jahresende
zu sehen. Musikalisch begleitet
wird die Vernissage von Rudi Rütt-
gers.

Ende: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem RathausEnde: Neues aus dem Rathaus

Josef-Schregel-Straße 21
52349 Düren
Tel.: 02931 82-0
Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-Außerhalb der regulären Bürozei-
tententententen
In Notfällen, wie bei umweltrele-
vanten Ereignissen (Tagesbrüche
u.Ä.) oder Unfällen (insbesondere
mit Personenschäden) in Betrie-
ben unter Bergaufsicht bzw. mit
Auswirkung auf diese Betriebe, ist
die Abteilung Bergbau und Ener-

gie in NRW auch außerhalb der
regulären Bürozeiten über die Ruf-
bereitschaft Bergbau zentral er-
reichbar:
Notfalltelefon Rufbereitschaft Berg-
bau: 0172/5205686
RWE PRWE PRWE PRWE PRWE Power ower ower ower ower AAAAAGGGGG
Tagebau Hambach - Bürgertelefon
02461/54971
für den Fall außergewöhnlicher
Belastungen aus dem Tagebau
Hambach

Ein Abend mit traumhaften
Musical-Melodien
Die Konzertgäste in der vollbe-
setzten Kulturkirche erlebten
einen eindrucksvollen und wun-
derschönen Abend mit bekann-
ten Musical-Melodien. Rimma
Hahn am Klavier und Peter Jenk
am Saxophon überzeugten das
Publikum in perfekt abgestimm-
ter Harmonie. So gab es schon
nach den ersten Liedern tosen-
den Beifall. „Tonight“ aus
„West Side Story“, „The Phan-
tom of the Opera“, Money, Mo-
ney, Money“ aus Mamma Mia,
„Circle of Life“ aus „The Lion

King“ und „Memory“ aus
„Cats“ waren nur einige Melo-
dien, die zu hören waren. Das
Konzert dauerte 1/12 Stunden
und ging nach der Meinung des
Publikums viel zu schnell zu
Ende. Mit standig Ovationen
forderte das Publikum Zugaben,
die von den Musikern gerne ge-
geben wurden.
Die nächste Veranstaltung der
Kulturkirche „Schöne Weih-
nacht“ ist am 22. November um
19.30 Uhr mit dem Kölsch-Kul-
tur-Ensemble „saach hür ens“
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Woche der Klimaanpassung und Europäische Mobilität
Ein Rückblick

Zwischen dem 16. und 22. Sep-
tember fanden gleichzeitig die
Woche der Klimaanpassung so-
wie die europäische Mobilitäts-
woche statt. In diesem Rahmen
gab es gleich drei Veranstal-
tungen in Elsdorf.
An dieser Stelle geht ein gro-
ßer Dank an alle Teilnehmen-
den für Ihr Interesse und Ihr
Engagement!
Am Montag, 16. September war
das Klima-Team der Stadt Els-
dorf gemeinsam mit den Kom-
munen Bedburg, Bergheim, Fre-
chen, Pulheim und Kerpen im
Energ ie -Kompetenz-Zent rum
(EkoZet) zu finden. Im Rahmen
der Infokampagne „Jetzt ma-
chen WIR“ ging es dabei um
die Eigenvorsorge beim Thema
Hitzeschutz und Starkregen.
Mit Impulsvorträgen und an-
schließender Diskussion fand
dabei ein reger Austausch statt.
Unsere Kernessenz: Jeder
Schritt ist ein guter Schritt -
und am besten da anfangen, wo
es persönlich am leichtesten
fällt!
Am Mittwoch, 18. September,
ging es dann im Bürgerhaus
Neu-Etzweiler weiter, diesmal
mit Fokus auf Energiewende
und Klimaschutz.
Nach einem Grußwort des Bür-
germeisters stellte die Klima-
schutzmanagerin der Stadt Els-
dorf Caroline Metzen den Zwi-
schenstand des integrierten Kli-
maschutzkonzepts vor und lud
zum Mitmachen ein. Dabei ka-

men einige Ideen insbesondere
in den Bereichen Mobilität,
Umwelt- und Klimabildung so-
wie erneuerbare Energien zu-
sammen.
Die Präsentationsfolien mit der
vorläufigen Treibhausgasbilan-
zierung können auf der Websi-
te der Stadt Elsdorf eingese-
hen werden.
Ganz im Sinne der Synergien
von nachhaltiger Mobilität und
Klimaanpassung fand am Don-
nerstag, 19. September, mit der
Klimaradtour die letzte Veran-
staltung der Woche statt.
Gemeinsam mit dem Stadtar-
chivar Christoph Hoischen und
der Klimaanpassungsmanage-
rin Eleonore Witschaß war eine
interessierte Gruppe radelnder
Elsdorfer im Stadtgebiet auf
den Spuren von Römergeschich-
te und Klimazukunft unterwegs.
Das Klima-Team freut sich, auch
im nächsten Jahr ein Angebot
zur Klimaanpassungs- und Mo-
bilitätswoche zu schaffen.
Die Stellen des Klima-Teams,
bestehend aus Klimaschutzma-
nagerin und Klimaanpassungs-
managerin werden vom Bun-
desministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz, bzw. dem
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz zu
fast 100 Prozent gefördert. Ziel
ist unter anderem die Erstel-
lung eines Klimaschutz- und Kli-
maanpassungskonzeptes für
die Stadt Elsdorf.
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Trödelmarkt in
Berrendorf
Auch in 2025 wird in
Berrendorf-Wüllenrath
auf Höfen und in
Garagen wieder
getrödelt am Sonntag:
6. April 2025

Der
Seniorenbeirat
der Stadt
Elsdorf
informiert
Sprechstunde und
Repair-Café

schaft mitzuwirken. Wir freuen uns
auf eine rege Teilnahme und einen
konstruktiven Austausch.
Am FAm FAm FAm FAm Freitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 11. 11. 11. 11. 11. Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober,,,,, von 14 von 14 von 14 von 14 von 14
bis 17 Uhrbis 17 Uhrbis 17 Uhrbis 17 Uhrbis 17 Uhr,,,,, öffnet das Repair öffnet das Repair öffnet das Repair öffnet das Repair öffnet das Repair-Café-Café-Café-Café-Café
im St.im St.im St.im St.im St. Josefsheim wieder seine Pfor Josefsheim wieder seine Pfor Josefsheim wieder seine Pfor Josefsheim wieder seine Pfor Josefsheim wieder seine Pfor-----
ten.ten.ten.ten.ten. Der Haupteingang befindet sich
in der Mittelstraße, und für alle,
die es barrierefrei mögen, ist der
Zugang auch über die Liebfrau-
enstr. 3 möglich. Unsere ehren-
amtlichen Helfer*innen stehen be-
reit, um (fast) alles zu reparieren,

was tragbar ist. Ob es sich um ein
altes Radio, den Staubsauger, ei-
nen wackeligen Stuhl oder das
Lieblings-Spielzeug handelt - brin-
gen Sie es einfach mit! Die fleißi-
gen Hände unserer sachkundigen
Helfer*innen werden ihr Bestes
tun, um Ihren Schätzchen neues
Leben einzuhauchen. Aber das ist
noch nicht alles! Während Ihre
Schätze repariert werden, können
Sie sich mit einer Tasse Kaffee und
einem Stück Kuchen verwöhnen

lassen. Auch falls Sie keine Repa-
raturwünsche haben, sind Sie herz-
lich willkommen! Es gibt Gesell-
schaftsspiele und nette Leute, die
nur darauf warten, mit Ihnen eine
schöne Zeit zu verbringen. Also,
packen Sie Ihre kaputten Dinge
ein und kommen Sie vorbei! Auch
ohne Reparaturwünsche sind Sie
bei uns bestens aufgehoben. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch! Mit
freundlichen Grüßen, Ihr Repair-
Café Team im St. Josefsheim

Auch in 2025 wird es in Berrendorf-
Wüllenrath wieder einen Hof- und
Garagentrödelmarkt geben. Als Ter-
min ist der Sonntag, 6. April 2025
vorgesehen.  Das Orgateam hat sich
entschieden, die Teilnehmergebühr
auf 2,50 Euro zu senken. Grund dafür
ist das inzwischen vorhandene
Equipment aus den vorhergegange-
nen Trödelmärkten. Außerdem ha-
ben alle Institutionen und Vereine
die Jugendarbeit leisten bereits ei-
nen Zuschuss aus den Geldern der
Teilnehmer erhalten. Jetzt sollen die
Teilnehmer selbst davon profitieren.
Rechtzeitig vor dem Termin werden
im ganzen Ort wieder Handzettel
verteilt, mit den notwendigen Infor-
mationen. Das Orgateam würde sich
freuen, wenn die bisher über 100
Teilnehmer auch den Markt 2025
bereichern würden.

Nächste Sprechstunde am Mon-Nächste Sprechstunde am Mon-Nächste Sprechstunde am Mon-Nächste Sprechstunde am Mon-Nächste Sprechstunde am Mon-
tag,tag,tag,tag,tag, 7. 7. 7. 7. 7. Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober,,,,, um 14:30 Uhr im um 14:30 Uhr im um 14:30 Uhr im um 14:30 Uhr im um 14:30 Uhr im
Rathaus, Gladbacher Straße 11,Rathaus, Gladbacher Straße 11,Rathaus, Gladbacher Straße 11,Rathaus, Gladbacher Straße 11,Rathaus, Gladbacher Straße 11,
im 1. Stock.im 1. Stock.im 1. Stock.im 1. Stock.im 1. Stock. Unsere ältere Bevöl-
kerung ist herzlich eingeladen, an
diesem Termin teilzunehmen, um
uns kennenzulernen und ihre Wün-
sche, Anregungen und Beschwer-
den vorzutragen. Darüber hinaus
sind auch Personen, die Interesse
an einer Mitarbeit haben, herzlich
willkommen. Dies ist eine hervor-
ragende Gelegenheit, um direkt
uns in Kontakt zu treten und aktiv
an der Gestaltung unserer Gemein-
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App für die Kita-Kommunikation
Elsdorf: städtische Kitas nutzen künftig Sdui-App als Elternservice

4. Elsdorfer Krimi-Herbst
Autorin Isabella Archan tritt in der Kulturkirche auf

Die Autorin Isabella Archan freutDie Autorin Isabella Archan freutDie Autorin Isabella Archan freutDie Autorin Isabella Archan freutDie Autorin Isabella Archan freut
sich auf ihre Lesung in Elsdorfsich auf ihre Lesung in Elsdorfsich auf ihre Lesung in Elsdorfsich auf ihre Lesung in Elsdorfsich auf ihre Lesung in Elsdorf

Nachdem Autor Olaf Müller am
26. September 2024 den Start-
schuss für den 4. Elsdorfer Kri-
mi-Herbst gegeben hat, folgt nun
am 7. Oktober die Autorin Isa-
bella Archan. Sie bringt Theater
& Krimi-Lesung mit Spannung,
Humor & Gänsehaut zusammen.
Mal schreiend komisch - mal
Gänsehaut erzeugend - immer
super spannend, das trifft auch
auf ihren 6. Krimi „Und täglich
grüßt die MörderMitzi“ zu. Isa-
bella Archan ist in Graz gebo-
ren. Nach Abitur und Schauspiel-
diplom folgten Theaterengage-

ments in Österreich, der Schweiz
und in Deutschland. Seit 2002
lebt sie in Köln, wo sie eine zwei-
te Karriere als Autorin begann.
Neben dem Schreiben ist Isa-
bella Archan immer wieder in
Rollen in TV und Film zu sehen -
und mit ihrem eigenen Pro-
gramm zu ihren Krimis auf der
Bühne. Am 10. Oktober geht die
Reihe mit der Autorin Isabella
Archan weiter, bevor sie am 7.
November ihren Abschluss mit
der Petra Schier feiert. Alle Le-
sungen finden in der Kulturkir-
che Angelsdorf (Wilhelm-Som-

mer-Straße 2, 50189 Elsdorf)
statt. An jedem Donnerstag ist
ab 18:30 Uhr Einlass; um 19 Uhr
geht´s los. Eine Karte kostet 10
Euro und ist bei den bekannten
Vorverkaufsstellen zu erhalten:
im Rathaus Elsdorf, bei Foto Ser-
vos (Elsdorf), in Anni´s Backstüb-
chen (Heppendorf), im Kiosk am
Dorfplatz in Berrendorf oder on-
line unter www.elsdorf.de/kultur
Falls Sie Fragen zur Veranstal-
tung haben, melden Sie sich
gerne bei Sarah Hey,
02274 709 322 oder
shey@elsdorf.de.

Die Stadt Elsdorf plant gemein-
sam mit ihren sieben städti-
schen Kitas die Einführung der
Kommunikations-App „Sdui“.
Die App ermöglicht einen
schnellen, digitalen und daten-
schutzkonformen Austausch
zwischen den Kitas und den El-
tern. Ob Termine, Elterninfor-
mationen oder Einladungen -
die Kitas können Kommunika-
tion und Organisation als Ser-
viceleistung für Eltern einfa-
cher und effektiver anbieten.
Die App wird bereits erfolgreich
von den Elsdorfer Grundschu-

len wie auch der Gesamtschule
genutzt und läuft über ein ISO-
zertifiziertes Rechenzentrum in
Frankfurt.
„Die App hilft uns dabei einen
schnellen Informationsfluss si-
cherzustellen und erspart uns
Zeit, die wir stattdessen vor Ort
für die Kinder nutzen können.
Natürlich wird auch der ge-
wohnte Aushang an der Infor-
mationswand weiterhin ange-
boten und grundsätzlich ersetzt
eine App kein vertrauensvolles,
persönliches Gespräch“, erläu-
tern die Kita-Leitungen.
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Starkregen: So verhalten sich Autofahrer richtig
Extreme Situationen wie Gewitter
und Starkregen können auch für Au-
tofahrer gefährlich werden. Darauf
weist der ADAC hin. Der ADAC rät,
die Fahrweise unbedingt den Wet-
ter- und Sichtverhältnissen anzupas-
sen. „Die Geschwindigkeit deutlich
reduzieren, den Sicherheitsabstand
vergrößern und vorausschauend fah-
ren, ist bei starkem Regen das A und
O“, sagt Verkehrsexperte Prof. Dr.
Roman Suthold. Sobald der Schei-
benwischer auf die höchste Stufe ge-
stellt werden muss, empfiehlt der
ADAC, nur noch maximal 80 km/h zu
fahren.
Bei heftigen RegenfällenBei heftigen RegenfällenBei heftigen RegenfällenBei heftigen RegenfällenBei heftigen Regenfällen steigt
besonders auf Strecken mit viel
Schwerlastverkehr die Gefahr fürGefahr fürGefahr fürGefahr fürGefahr für
AquaplaningAquaplaningAquaplaningAquaplaningAquaplaning. Wasser sammelt sich
in Spurrillen und läuft nicht mehr
schnell genug ab. Die Reifen können
das Regenwasser bei hohen Ge-
schwindigkeiten dann nicht mehr
verdrängen, das Auto verliert den
Kontakt zur Straße und beginnt zu
schwimmen. Der ADAC empfiehlt, in
so einer Situation den Fuß vom Gas
zu nehmen und keine abrupten
Brems- oder Lenkmanöver zu ma-
chen. Drohendes Aquaplaning erken-
nen Autofahrer an Wassergeräu-
schen, Veränderungen der Motor-
drehzahl oder einer leichtgängigen
Lenkung.
Sind Straßen oder UnterführungenSind Straßen oder UnterführungenSind Straßen oder UnterführungenSind Straßen oder UnterführungenSind Straßen oder Unterführungen
nach einem Unwetter überflutet,nach einem Unwetter überflutet,nach einem Unwetter überflutet,nach einem Unwetter überflutet,nach einem Unwetter überflutet,
sollten Autofahrer auf keinen Fall
mit Schwung durchs Wasser fahren.
Dadurch kann Spritzwasser in den
Ansaugbereich des Motors gelan-
gen. Das führt fast immer zu schwe-
ren Motorschäden. „Am besten auf
eine alternative Route ausweichen
und gar nicht erst durch einen über-
fluteten Bereich fahren, wenn man

nicht sicher weiß, wie tief das Was-
ser ist“, rät Suthold. Ansonsten gilt
laut ADAC: Allenfalls Wasser, das
maximal bis zur Unterkante der Stoß-
fänger reicht, kann noch mit Schritt-
geschwindigkeit durchfahren wer-
den.
Bei Sichtweiten von unter 50 Me-Bei Sichtweiten von unter 50 Me-Bei Sichtweiten von unter 50 Me-Bei Sichtweiten von unter 50 Me-Bei Sichtweiten von unter 50 Me-
ternternternterntern müssen Autofahrer auch bei
Starkregen die Nebelschlussleuch-
te einschalten. Die maximale Höchst-
geschwindigkeit beträgt auch auf
Autobahnen dann nur noch 50 km/h.
„Wir raten dazu, bei solch extremen
Verhältnissen nicht mehr den hal-
ben Tacho als Anhaltspunkt für den
Abstand zu wählen. Geschwindig-
keit gleich Abstand, das ist wesent-
lich sicherer“, erklärt Verkehrsex-
perte Suthold.
Zieht ein Gewitter auf, sind Autofah-
rer, auch wenn ein Blitz direkt inswenn ein Blitz direkt inswenn ein Blitz direkt inswenn ein Blitz direkt inswenn ein Blitz direkt ins
Auto einschlägtAuto einschlägtAuto einschlägtAuto einschlägtAuto einschlägt, im Fahrzeug ge-
schützt. Das Fahrzeug wirkt wie ein
Faradayscher Käfig. Die Entladung,
die bis zu einigen hundert Millionen
Volt erreichen kann, fließt über die
Gitterstruktur des Blechgehäuses in
den Boden. Das Prinzip funktioniert
auch bei Cabrios - vorausgesetzt das
Fahrzeugdach ist geschlossen.
Trotz der Sicherheit sollten Autofah-
rer laut ADAC bei einem Gewitter
keinen erhöhten Parkplatz aufsu-
chen, die Fenster sowie das Schie-
bedach schließen und die Antennen
einziehen. Im Innenraum sollten
Metallteile, die mit der Karosserie
in Verbindung stehen, nicht berührt
werden. Vorsicht ist bei Wohnwagen
und Wohnmobilen geboten, die aus
reinem Kunststoff bestehen, wie
etwa Wohnmobile in GFK-Bauwei-
se: Die Fahrzeuge aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff bieten keinen
Schutz.

VVVVVersicherung:ersicherung:ersicherung:ersicherung:ersicherung:     WWWWWer zahlt bei Unwet-er zahlt bei Unwet-er zahlt bei Unwet-er zahlt bei Unwet-er zahlt bei Unwet-
terschäden am terschäden am terschäden am terschäden am terschäden am Auto?Auto?Auto?Auto?Auto?
Bei Schäden durch Überschwem-Schäden durch Überschwem-Schäden durch Überschwem-Schäden durch Überschwem-Schäden durch Überschwem-
mungenmungenmungenmungenmungen gilt gemäß ADAC in der Re-
gel: Kommt das Wasser zum Auto,
zahlt die Versicherung. Kommt das
Auto zum Wasser, muss der Betrof-
fene selbst für den Schaden aufkom-
men. Bei abgestellten Fahrzeugen
erfolgt die Schadenregulierung über
die Teilkaskoversicherung. Hier prü-
fen die Versicherer allerdings, ob die
Möglichkeit bestand, das Auto recht-
zeitig aus dem Überschwemmungs-
gebiet zu fahren.
Ob und welche Versicherung ein-
tritt, hängt laut ADAC auch vom Fahr-
verhalten ab. Für einen durch Ein-
fahren in eine überflutete Straße
entstandenen Motorschaden tritt
grundsätzlich die Vollkaskoversiche-
rung ein. Allerdings kann die Versi-
cherung bei grober Fahrlässigkeit
Leistungen teilweise oder ganz ver-
weigern, zum Beispiel, wenn die
Überflutung für den Fahrer erkenn-
bar war und dieser die Straße trotz-
dem befahren hat. Wenn eine Über-
schwemmung so plötzlich auftritt,
dass der Motor nicht mehr rechtzei-
tig abgestellt werden kann, ist der

sogenannte Wasserschlag
ausnahmsweise von der Teilkasko-
versicherung gedeckt.
Auch HagelschädenHagelschädenHagelschädenHagelschädenHagelschäden können über die
Teilkaskoversicherung reguliert wer-
den. Der ADAC empfiehlt, bei Schä-
den erstmal die eigene Versiche-
rung zu kontaktieren und nicht auf
eigene Faust zu handeln. Die Versi-
cherung entscheidet, ob und durch
wen ein Gutachten erstellt wird. Je
nach Vertrag kann auch eine Werk-
stattbindung vereinbart sein, so dass
man eine von der Versicherung vor-
geschriebene Werkstatt ansteuern
muss. Fahrer von Leasing- oder
Dienstwagen sollten prüfen, ob sie
vertragliche Informationspflichten
gegenüber ihrem Vertragspartner
haben.
Bei einer Regulierung von Unwetter-
schäden über die Teilkaskoversiche-
rung findet in der Regel keine Rück-
stufung in den Schadenfreiheitsklas-
sen statt. Es wird lediglich die dort
vereinbarte Selbstbeteiligung vom
zu zahlenden Betrag abgezogen.
Zahlt die Vollkaskoversicherung,
wird die Versicherungsprämie im
nächsten Jahr höher eingestuft.
(ADAC Nordrhein)
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Anzeige

„Willkommens-Tage“ geben den Kick-Start in die
Karriere und Einblicke hinter die Kulissen
Azubi-Ziel erreicht: NORMA stellt 2024 mehr als 800 neue Auszubildende ein und besetzt
alle offenen Stellen

Kerpen - Bei NORMA stehen die
Auszubildenden im Mittelpunkt!
Auch in diesem Jahr konnte der
Nürnberger Lebensmittel-Händ-
ler wieder alle offenen Stellen
besetzen und deutschlandweit
insgesamt rund 800 neue Kolle-
ginnen und Kollegen im Team
willkommen heißen. Damit die
Nachwuchstalente schnell einen
Einblick bekommen und ihren
neuen Arbeitgeber kennenler-
nen, fanden Anfang September
erneut die „Willkommens-Tage“
statt. Die Kick-off-Events berei-
teten den Azubis einerseits ei-
nen herzlichen Empfang und bo-
ten andererseits die Chance,
sich gegenseitig kennenzuler-
nen. In der Niederlassung Ker-
pen begann die Ausbildung der
neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am 1. August bezie-
hungsweise dem 1. September
und sie erlebten nun schon das
erste echte Highlight: Sie alle
wurden in den jeweiligen Filia-
len von ihrem Team empfangen.
Passend zu den regionalen Be-
gebenheiten standen dabei un-

terschiedliche Besonderheiten auf
der Tagesordnung. Die jungen
Menschen starten in eine neue,
spannende Phase ihres Lebens.
Das ist mit vielen Eindrücken ver-
bunden, die man vor allem im
Team gut aufnimmt. In den klei-
nen Gruppen kommt es schnell zu
einer sehr persönlichen und fami-
liären Atmosphäre, die explizit
gefördert wird. Das in jedem Jahr
neu entwickelte Rahmenpro-
gramm sorgt für lockere Stim-
mung und bringt die Azubis auch
mit ihren Ausbildern auf Augen-
höhe zusammen.

WillkWillkWillkWillkWillkommen bei NORMA in Kommen bei NORMA in Kommen bei NORMA in Kommen bei NORMA in Kommen bei NORMA in Kererererer-----
penpenpenpenpen
Ein beispielhafter Blick auf die
Azubis in der Niederlassung Ker-
pen zeigt: Der Azubi-Willkom-
menstag hielt für die 65 neuen
Auszubildenden direkt eine Men-
ge spannender Programmpunkte
bereit. Allen voran stand das un-
gezwungene Kennenlernen im
Vordergrund.

Mit dabei waren auch junge Mit-

arbeitende, die in diesem Jahr ihre
Ausbildung abgeschlossen haben
- die besten von ihnen wurden
ebenfalls zum Azubistart 2024 ein-
geladen, bekamen eine Ehrung
und konnten so ihren Nachfolge-
rinnen und Nachfolgern zeigen,
dass starke Leistungen bei NOR-
MA besonders anerkannt werden.
Mit warmen Worten und viel Ap-
plaus wurden die ausgelernten
Kolleginnen und Kollegen für ihre
Top-Leistungen gefeiert und zur
Übernahme und den nächsten
Schritten auf der Karriereleiter
beglückwünscht. Danach richtete
sich der Fokus erneut auf den neu-
en Azubijahrgang. Es folgte ein
Fototermin, eine Führung im NOR-
MA-Lager am Standort Kerpen
und spannende Challenges. Die
Sieger konnten dabei tolle Preise
gewinnen.

Die Ausbildungsverantwortlichen
- teilweise ergänzt durch Verkaufs
- und Bereichsleiter - waren mit
dabei. Sie sind es, die den jungen
Kolleginnen und Kollegen in den
kommenden Jahren als Hauptan-

sprechpartner stets zur Seite
stehen.

Die erste Die erste Die erste Die erste Die erste AusbildungswocheAusbildungswocheAusbildungswocheAusbildungswocheAusbildungswoche
bringt Schwung in den bringt Schwung in den bringt Schwung in den bringt Schwung in den bringt Schwung in den AlltagAlltagAlltagAlltagAlltag
„Die Ausbildung neuer Fach- und
Führungskräfte zählt zu den
wichtigen Zukunftsstrategien
von NORMA. Sie sind es, die
den Erfolg weiterhin ermögli-
chen und dafür sorgen, dass
immer frischer Wind im Unter-
nehmen herrscht. Wir machen
sie fit für die Zukunft und geben
ihnen alles Wissenswerte mit an
die Hand, damit sie selbst
einmal im Rahmen ihrer Karrie-
re bei NORMA Verantwortung
übernehmen können“, heißt es
aus der NORMA-Geschäftslei-
tung.

NORMA mit hervorragenderNORMA mit hervorragenderNORMA mit hervorragenderNORMA mit hervorragenderNORMA mit hervorragender
AusbildungsvergütungAusbildungsvergütungAusbildungsvergütungAusbildungsvergütungAusbildungsvergütung
NORMA ist nicht nur ein verläss-
licher und moderner Arbeitgeber,
auch die Bezahlung von 1.150
Euro im ersten Lehrjahr, gefolgt
von 1.250 Euro und 1.450 Euro in
den Folgejahren, kann sich se-
hen lassen. Die Vergütung wird
stetig angepasst und liegt für
NORMA-Azubis damit sogar
deutlich höher als bei vielen an-
deren Lebensmittel-Händlern.

Über NORMAÜber NORMAÜber NORMAÜber NORMAÜber NORMA
Der expansive Discounter NOR-
MA mit Hauptsitz in Nürnberg
ist in Deutschland, Österreich,
Frankreich und Tschechien mit
bereits mehr als 1.450 Filialen
am Markt.
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Hospiz und Palliativversorgung: Das verbirgt sich dahinter
Gut begleitet würdevoll sterben

Bei der Hospizarbeit geht es darum, sterbenskranken Menschen Zuwen-Bei der Hospizarbeit geht es darum, sterbenskranken Menschen Zuwen-Bei der Hospizarbeit geht es darum, sterbenskranken Menschen Zuwen-Bei der Hospizarbeit geht es darum, sterbenskranken Menschen Zuwen-Bei der Hospizarbeit geht es darum, sterbenskranken Menschen Zuwen-
dung zu schenken - beispielsweise, indem man ihnen vorliest. Foto: djd/dung zu schenken - beispielsweise, indem man ihnen vorliest. Foto: djd/dung zu schenken - beispielsweise, indem man ihnen vorliest. Foto: djd/dung zu schenken - beispielsweise, indem man ihnen vorliest. Foto: djd/dung zu schenken - beispielsweise, indem man ihnen vorliest. Foto: djd/
Deutscher Hospiz- und PalliativVerband/Katarzyna Bialasiewicz -Deutscher Hospiz- und PalliativVerband/Katarzyna Bialasiewicz -Deutscher Hospiz- und PalliativVerband/Katarzyna Bialasiewicz -Deutscher Hospiz- und PalliativVerband/Katarzyna Bialasiewicz -Deutscher Hospiz- und PalliativVerband/Katarzyna Bialasiewicz -
stock.adobe.comstock.adobe.comstock.adobe.comstock.adobe.comstock.adobe.com

Hospizbegleiterinnen und -begleiter kümmern sich um sterbenskrankeHospizbegleiterinnen und -begleiter kümmern sich um sterbenskrankeHospizbegleiterinnen und -begleiter kümmern sich um sterbenskrankeHospizbegleiterinnen und -begleiter kümmern sich um sterbenskrankeHospizbegleiterinnen und -begleiter kümmern sich um sterbenskranke
Menschen und entlasten die Angehörigen. Foto: djd/Deutscher Hospiz-Menschen und entlasten die Angehörigen. Foto: djd/Deutscher Hospiz-Menschen und entlasten die Angehörigen. Foto: djd/Deutscher Hospiz-Menschen und entlasten die Angehörigen. Foto: djd/Deutscher Hospiz-Menschen und entlasten die Angehörigen. Foto: djd/Deutscher Hospiz-
und PalliativVerband/Photographee.eu - stock.adobe.comund PalliativVerband/Photographee.eu - stock.adobe.comund PalliativVerband/Photographee.eu - stock.adobe.comund PalliativVerband/Photographee.eu - stock.adobe.comund PalliativVerband/Photographee.eu - stock.adobe.com

Die Begriffe „Hospiz“ und „Palliativ-
versorgung“ haben die meisten
Menschen zwar schon einmal ge-
hört. Doch was sich genau dahinter
verbirgt, wissen viele nicht. Dabei
möchten wir alle bei schwerer Krank-
heit und in der Zeit vor unserem Tod
würdevoll begleitet und gut versorgt
werden. Was gehört also alles zur
Hospizarbeit und Palliativversor-
gung?
Schmerzen und Beschwerden lin-Schmerzen und Beschwerden lin-Schmerzen und Beschwerden lin-Schmerzen und Beschwerden lin-Schmerzen und Beschwerden lin-
dernderndernderndern
Palliativ leitet sich vom lateinischen
Wort „Pallium“ ab, das „Mantel“
bedeutet. Die Palliativversorgung
möchte in diesem Sinne sterbens-
kranke Menschen umhüllen und ihre
Schmerzen sowie andere Beschwer-
den wie Übelkeit, Atemnot oder Un-
ruhe lindern. „Palliativmedizin und -
pflege helfen dann, wenn Krankheits-
verläufe und Symptome nicht mehr
ursächlich therapiert werden kön-
nen“, erklärt Winfried Hardinghaus,
Vorsitzender des Deutschen Hospiz-
und PalliativVerbands (DPHV). Ziel
sei es, die Lebensqualität der Be-
troffenen so weit zu erhalten oder
wiederherzustellen, dass diese trotz
Krankheit möglichst symptomfrei
oder zumindest symptomarm am
täglichen Leben teilhaben können.
Dabei gilt für die Versorgung „am-

bulant vor stationär“, da die meis-
ten Menschen lieber im eigenen Zu-
hause - das kann auch die Pflegeein-
richtung sein - als in einem Kran-
kenhaus sterben möchten. Damit dies
gelingt, müssen hausärztliche, pfle-
gerische, palliative und hospizliche
Angebote gut vernetzt sein. Vor al-
lem Palliativversorgung und Hospiz-
arbeit bilden hier ein starkes Tan-
dem.
Wünsche erfüllen und ZuwendungWünsche erfüllen und ZuwendungWünsche erfüllen und ZuwendungWünsche erfüllen und ZuwendungWünsche erfüllen und Zuwendung
schenkenschenkenschenkenschenkenschenken
„Im Mittelpunkt der Hospizarbeit
steht der schwerstkranke und ster-
bende Mensch mit seinen Wünschen
und Bedürfnissen sowie seine Ange-
hörigen und Nahestehenden“, so
Hardinghaus. Neben dem häufig ge-
äußerten Wunsch, bis zum Lebens-
ende im vertrauten Umfeld bleiben
zu können, gilt es, den Menschen
Zuwendung zu schenken und sie zu
unterstützen. Dabei kann es
beispielsweise darum gehen, ihnen
einfach nur zuzuhören, ihnen vorzu-
lesen, gemeinsam zu malen oder
ein Spiel zu spielen. Diese Aufgabe
übernehmen deutschlandweit mehr
als 50.000 ehrenamtliche Hospizbe-
gleiterinnen und -begleiter. Mehr In-
formationen über ihren täglichen
Einsatz gibt es zum Beispiel unter
www.dhpv.de oder beim Hospiz-

dienst in der Nähe. Dort kann man
sich selbst ein Bild davon machen,
wie Hospizarbeit und Palliativversor-
gung bei schwerer Krankheit und

am Lebensende lindern und unter-
stützen können. Denn die beiden
gehen wie das Leben und der Tod
Hand in Hand. (djd)
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Ev. Trinitatis-
Kirchengemeinde
an der Erft
Elsdorf Lutherkirche

Evangelische
Kirchengemeinde
Kirchherten
Sonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. Oktober
10 Uhr - Erntedankgottesdienst
in Kirchherten mit Abendmahl/
Wein, Pfarrerin Benninghoff

St. Dionysius
Heppendorf
Sonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. Oktober
11 Uhr - Hl. Messe zum Erntedank
auf dem Hof der Fam. Fell/Strauss
in Widdendorf
Donnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. Oktober
17.30 Uhr - Aussetzung des Aller-
heiligsten und Rosenkranz
18 Uhr - Hl. Messe

St. Laurentius
Esch
Dienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. Oktober
18 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. Oktober
8.05 Uhr - Schulgottesdienst

St. Lucia und
St. Hubertus
Angelsdorf
Samstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. Oktober
16 Uhr - Hl. Messe in italienischer
Sprache in der Kapelle Etzweiler
17 Uhr - Vorabendmesse

St. Mariä Geburt Elsdorf

St. Martinus
Niederembt
Dienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. Oktober
9 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. Oktober
18 Uhr - Rosenkranz

St. Michael Berrendorf

St. Simon und
Judas
Thaddäus
Oberembt
Samstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. Oktober
18.30 Uhr - Vorabendmesse

6. Oktober (Erntedank)6. Oktober (Erntedank)6. Oktober (Erntedank)6. Oktober (Erntedank)6. Oktober (Erntedank)
10 Uhr - Lutherkirche mit geistli-
chem Impuls, dann fahren wir mit
dem Fahrrad oder Auto zur Chris-
tuskirche Bergheim und feiern
gegen 11 Uhr eine Andacht. An-
schließend laden wir zum gemein-
samen grillen ein.

12. Oktober (Samstag)12. Oktober (Samstag)12. Oktober (Samstag)12. Oktober (Samstag)12. Oktober (Samstag)
17 Uhr - Gottesdienst Lutherkir-
che, Pfarrerin Voldrich
20. Oktober (Sonntag)20. Oktober (Sonntag)20. Oktober (Sonntag)20. Oktober (Sonntag)20. Oktober (Sonntag)
11 Uhr - Gottesdienst Lutherkir-
che, Pfarrerin Voldrich
Homepage www.trinitatis-
kirchengemeinde.de

Samstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. Oktober
13 Uhr - Brautmesse
Freitag, 11. OktoberFreitag, 11. OktoberFreitag, 11. OktoberFreitag, 11. OktoberFreitag, 11. Oktober
17.30 Uhr - Aussetzung des Aller-

heiligsten und Rosenkranz in der
Kapelle Grouven
18 Uhr - Hl. Messe in der Kapelle
Grouven

Sonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. Oktober
10.30 Uhr - Rosenkranz
11 Uhr - Hl. Messe zum Erntedank
Montag, 7. OktoberMontag, 7. OktoberMontag, 7. OktoberMontag, 7. OktoberMontag, 7. Oktober
19 Uhr - Hl. Messe
Dienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. Oktober

8 Uhr - Schulgottesdienst
14 Uhr - Rosenkranz
Donnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. Oktober
18 Uhr -
Rosenkranz mit sakramentalem
Segen
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Ältere Häuser mit Wärmepumpe modernisieren
Mit guter Planung und Installation Mängel vermeiden und Effizienz sichern
Die Wärmepumpe gilt als eine der
Schlüsseltechnologien für die
Umsetzung der Wärmewende im
Gebäudebereich. Dennoch sind
viele Hausbesitzer verunsichert,
ob ihre ältere Immobilie mit die-
ser Technologie zu vernünftigen
Kosten beheizt werden kann. Die
Technik sei ausgereift, meint Erik
Stange vom Verbraucherschutz-
verein Bauherren-Schutzbund e.
V. Dennoch bestehen Mängelrisi-
ken wegen hoher Anforderungen
an die Planung, die Montage und
den Betrieb. Grundvoraussetzung
ist die richtige Auslegung der Heiz-
leistung auf Basis einer Heizlast-
berechnung. Stange weist auf
weitere wichtige Punkte hin, die
zu beachten sind.
Wärmepumpe in unsaniertemWärmepumpe in unsaniertemWärmepumpe in unsaniertemWärmepumpe in unsaniertemWärmepumpe in unsaniertem
Haus:Haus:Haus:Haus:Haus: Geringe  Geringe  Geringe  Geringe  Geringe VVVVVorlauftemperorlauftemperorlauftemperorlauftemperorlauftemperatu-atu-atu-atu-atu-
ren bevorzugtren bevorzugtren bevorzugtren bevorzugtren bevorzugt
Energetisch unsanierte Häuser
mit älteren, kleinen Heizkörpern
benötigen oft hohe Vorlauftem-
peraturen. Wärmepumpen arbei-
ten jedoch umso effizienter, je
niedriger die Temperaturen zur
Beschickung des Heizungssys-
tems ausfallen können. Sehr gute
Voraussetzungen bieten daher
sanierte Häuser, idealerweise mit
Flächenheizungen. Doch auch
nicht modernisierte Gebäude kön-
nen für die Wärmepumpe fit ge-
macht werden, etwa durch den
Einbau großflächiger Heizkörper.
Idealerweise sollte vorab ein Mo-
d e r n i s i e r u n g s c h e c k ,
beispielsweise durch einen unab-
hängigen Bauherrenberater

durchgeführt werden. Unter
www.bsb-ev.de gibt es dazu mehr
Infos und Berateradressen.
Geräusche bei Luft-Wärmepum-Geräusche bei Luft-Wärmepum-Geräusche bei Luft-Wärmepum-Geräusche bei Luft-Wärmepum-Geräusche bei Luft-Wärmepum-
pen:pen:pen:pen:pen:     Abstände und GrenzwerteAbstände und GrenzwerteAbstände und GrenzwerteAbstände und GrenzwerteAbstände und Grenzwerte
beachtenbeachtenbeachtenbeachtenbeachten
Wärmepumpen mit der Wärme-
quelle Luft werden für Privathäu-
ser am häufigsten verkauft, denn
sie sind vergleichsweise einfach
einzubauen. Allerdings verursa-
chen die Ventilatoren zur Luftan-
saugung unvermeidbar Geräu-
sche. Deshalb müssen Mindest-
abstände zu den Nachbargrund-
stücken eingehalten werden, laut
Musterbauordnung sind das
mindestens drei Meter. Gerade
bei kleineren Reihenhäusern ist
das nicht immer ganz einfach.
Zudem dürfen Geräuschwerte von
50 dB(A) tagsüber und 35 dB(A)
nachts nicht überschritten wer-
den. Die Werte dafür benennt der
Schallleistungspegel, der im Tech-
nischen Datenblatt angegeben ist.
Bei der Installation sollte zudem
darauf geachtet werden, dass es
nicht zu störenden Körperschall-
übertragungen ins Haus kommt
und dass der Installateur entspre-
chende Maßnahmen zur Schal-
lentkopplung vorsieht.
Grundwasser und Erdwärme:Grundwasser und Erdwärme:Grundwasser und Erdwärme:Grundwasser und Erdwärme:Grundwasser und Erdwärme:
Besonders effizient, aber aufwen-Besonders effizient, aber aufwen-Besonders effizient, aber aufwen-Besonders effizient, aber aufwen-Besonders effizient, aber aufwen-
digdigdigdigdig
Wärmepumpen mit der Wärme-
quelle Grundwasser oder Erde
bieten sehr hohe Effizienz, der Ein-
bau ist wegen Bohrungs- und Erd-
arbeiten aber mit größeren Auf-
wänden verbunden. Bei Erdkol-

lektoren ist auf eine ausreichend
tiefe Verlegung zu achten, zudem
darf der Boden darüber nicht ver-
siegelt und nicht beliebig be-

pflanzt werden. Bei Grundwasser-
Wärmepumpen sind zudem be-
hördliche Genehmigungen einzu-
holen. (DJD)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 11. Oktober 2024Freitag, 11. Oktober 2024Freitag, 11. Oktober 2024Freitag, 11. Oktober 2024Freitag, 11. Oktober 2024
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
07.10.2024 um 10 Uhr07.10.2024 um 10 Uhr07.10.2024 um 10 Uhr07.10.2024 um 10 Uhr07.10.2024 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
DienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistungDienstleistung

SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges
Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-Neben Baumfällung und Rück-
schnit tschnit tschnit tschnit tschnit t

entferne ich auch Grabsteine und Ein-
fassungen inkl. Fundament sowie
Bepflanzungen. Rufen Sie an, ich hel-
fe Ihnen! M. Stelzer, 0152/53987291

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Achtung seriöser Achtung seriöser Achtung seriöser Achtung seriöser Achtung seriöser AnkaufAnkaufAnkaufAnkaufAnkauf
von Pelze, Klaviere, Weine/Cognac,
Krokotaschen, Porzellan, Bilder, Zinn,
Puppen, Bekleidung, Näh-/Schreibma-
schinen,  Bücher, Teppiche, Rollatoren,
Schallplatten, Golfschläger.
0176 37003544 Frau Gross

SammlerSammlerSammlerSammlerSammler
Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:

alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521
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SERIÖSE PFLEGE
MIT HERZ UND VERSTAND

Mit Erfahrung seit mehr als 30 Jahren bieten wir 
unseren Kunden im Rhein-Erft-Kreis eine verläss- 
liche Alternative zum Senioren- oder Pflegeheim.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
 

Genau die Hilfe, 
Genau die Hilfe, 

      die ich brauche!
      die ich brauche!

St.-Rochus-Str. 22 · 50181 Bedburg-Kaster
Tel. 0 22 71-79 80 88

www.pflege-dienst.com

 PFLEGEDIENST
IM ERFTKREIS
LÜTZENKIRCHEN

 

24 Stunden persönlich für Sie da.
Einfühlsame Beratung auf Wunsch auch Zuhause.
Stefan Caspers · Fachgeprüfter Bestatter

Gladbacher Straße 58 - 50189 Elsdorf - Telefon: 02274 - 935 98 27
Mobil: 0172 - 299 2554 - www.caspers-bestattungen.de

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-Bitte melden Sie sich in je-
dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.dem Fall telefonisch an.
Dr. Pingen, Pulheim-Freimers-
dorf, 0179 2438326
Dr. Brunk, Glessen, 02234/
8610
Dr. Göbel, Köln-Weiß, 02236/
849470
24-Stunden-Bereitschaft für
Kleintiere auch an Wochenta-

Freitag, 4. OktoberFreitag, 4. OktoberFreitag, 4. OktoberFreitag, 4. OktoberFreitag, 4. Oktober
Rosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-Apotheke
Berliner Ring 2a, 50170 Kerpen, 02273 57607

Samstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. OktoberSamstag, 5. Oktober
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Köln-Aachener-Straße 123, 50189 Elsdorf, 02274/3330

Sonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. OktoberSonntag, 6. Oktober
Schloß-ApothekeSchloß-ApothekeSchloß-ApothekeSchloß-ApothekeSchloß-Apotheke
Lindenstraße 37, 50181 Bedburg, 02272/1644

Montag, 7. OktoberMontag, 7. OktoberMontag, 7. OktoberMontag, 7. OktoberMontag, 7. Oktober
Arnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-Apotheke
Gladbacher Straße 41, 50189 Elsdorf, 02274/924410

Dienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. OktoberDienstag, 8. Oktober
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hauptstraße 16, 50126 Bergheim, 02271/42665

Mittwoch, 9. OktoberMittwoch, 9. OktoberMittwoch, 9. OktoberMittwoch, 9. OktoberMittwoch, 9. Oktober
PPPPPaulus aulus aulus aulus aulus ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Paulusstraße 4, 50129 Bergheim, 02271/759890

Donnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. OktoberDonnerstag, 10. Oktober
Mohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-ApothekeMohren-Apotheke
Hauptstraße 1, 50126 Bergheim, 02271/42270

Freitag, 11. OktoberFreitag, 11. OktoberFreitag, 11. OktoberFreitag, 11. OktoberFreitag, 11. Oktober
Hof-ApothekeHof-ApothekeHof-ApothekeHof-ApothekeHof-Apotheke
Köln-Aachener-Straße 90, 50189 Elsdorf, 02274/6734

Samstag, 12. OktoberSamstag, 12. OktoberSamstag, 12. OktoberSamstag, 12. OktoberSamstag, 12. Oktober
Grüne-ApothekeGrüne-ApothekeGrüne-ApothekeGrüne-ApothekeGrüne-Apotheke
Am Rathaus 30, 50181 Bedburg, 02272/905105

Sonntag, 13. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 13. Oktober
Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kölner Straße 16, 50126 Bergheim, 02271/7582777

9 bis 9 Uhr Folgetag
Alle Angaben ohne Gewähr

gen:
Tierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik PulheimTierärztliche Klinik Pulheim

24-Stunden-Bereitschaft
Nettegasse 122
50259 Pulheim-Stommeln
02238/3435

Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
Die zentrale Rufnummer für
den zahnärztlichen Notdienst
für den Erftkreis Nord lautet
0180/5986700
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Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Halbpension
 Wellnessbereich mit Bio-Sauna, 
Dampfbad, Infrarotkabine, Whirlpool und 
Eisbrunnen
Täglich Wasser, Tee und Obst 
im Wellnessbereich
WLAN Informationen über die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ Nebenhaus

Saison
Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

01.12. - 16.12.24,  
05.01. - 01.02.25,
30.11. - 15.12.25

139 189 289 399

01.11. - 30.11.24,  
02.02. - 16.04.25,  
27.04. - 25.05.25,  
01.11. - 29.11.25

179 249 399 555

24.09. - 31.10.24,  
17.04. - 26.04.25,  
26.05. - 31.10.25

– – 499 689

Einzelzimmerzuschlag: 30 €/Nacht 
Kurtaxe: ca. 2,80 € pro Person/Nacht

Für Sie inklusive: 
  2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
All Inclusive Light
Nutzung von Hallenbad, Sauna und 
Tennisplatz WLAN
 Ermäßigung auf Greenfee im Golfclub 
Schmallenberg (nach Verfügbarkeit) 
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ / DBZ / VBZ

Saison
Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7  

1 01.10. - 06.12.24
129 
statt 
179

189 
statt 
259

309 
statt 
399

429 
statt 
529

2 02.01. - 28.02.25,
01.11. - 05.12.25 129 189 315 429

3 01.03. - 30.06.25,
01.10. - 31.10.25 149 222 365 499

4 01.07. - 30.09.25 – 259 419 549

Preise ggf. zzgl. Wochenend-/Terminzuschlag.
DBZ = Dreibettzimmer VBZ = Vierbettzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 35 €/Nacht 
Kurtaxe: 3,50 € pro Person/Nacht

Für Sie inklusive: 
   2 / 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Halbpension
 Willkommensgetränk
1 Flasche Wasser pro Zimmer
1 Tasse Kaffee/Tee und Waffeln
WLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison
Anreise täglich
Nächte 2 3 5 7

01.11. - 29.11.24,  
01.11. - 21.12.25 99 139 229 319

15.10. - 31.10.24 119 169 279 379

22.03. - 30.04.25,
15.10. - 31.10 25 129 199 299 399

24.09. - 14.10.24 139 199 329 429

01.05. - 14.10.25 169 239 359 449

Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag.
EZ-Zuschlag 2024: 20 €/Nacht, 2025: 12 €/Nacht

3 Tage • Halbpension ab €139,p. P.–
Reise-Code: 

none

3 Tage • All Inclusive Light ab €129,p. P.–
Reise-Code: 

sasc

3 Tage • Halbpension ab €99,p. P.–
Reise-Code: 

weer

Beispiel Doppelzimmer

Bsp. Doppelzimmer Nebenhaus

Cochem

Burg Eltz, Wierschem

Preisaktion:
Sparen Sie in Saison 1

Direkt am 

See und am 

Deich

Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 4 / 5 / 7 Übernachtungen
Halbpension
1 Flasche Wasser pro Zimmer
 1 Tasse Kaffee oder Tee
 Wellnessbereich mit Hallenbad, 
Finnischer Sauna, Dampfbad, Sanarium 
und Ruheraum WLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison
Anreise täglich
Nächte 2 3 4 5 7

01.11. - 30.11.24 99 – 198 – 359

02.01. - 28.02.25,
01.11. - 30.11.25 111 169 222 279 –

01.10. - 31.10.24,
01.12. - 20.12.24 139 – 259 – 469

01.03. - 31.07.25,
01.12. - 20.12.25 149 222 295 369 –

24.09. - 30.09.24 159 – 299 – 529

01.08. - 31.10.25 169 249 329 399 –

Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag.
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht

3 Tage • Halbpension ab €99,p. P.–
Reise-Code: 

here

Bsp. DZ Komfort (gg. Aufpreis)

Nordsee – Ostfriesland 
 Hotel & Restaurant Nordstern in Neuharlingersiel  

Sauerland 
 Sauerland Alpin Hotel in Schmallenberg  

Mosel 
 Hotel Weinhaus Traube in Ernst  

Lüneburger Heide 
 Heide Hotel Reinstorf  

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien, Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reise-
bestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen. Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Exklusive Hotel-Angebote – jetzt buchen! Weitere Eigenanreisen
fi nden Sie hier:

Beratung & Buchung unter 0261- 29 35 19 89 Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Online buchen auf und in Ihrem Reisebüro


